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Ausnahmegenehmigung zum Plakatieren 

anlässlich von Wahlen 

Datum: 

Gemäß § 46 Straßenverkehrsordnung (StvO) sowie § 16 Hess. Straßengesetz vom 
09.10.1962 (GVBL 1962, S. 437) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit der 
Satzung der Stadt Rüsselsheim über Sondernutzung an öffentlichen Straßen und über 
Sondernutzungsgebühren sowie der Satzung der Stadt Rüsselsheim am Main über das nicht 
genehmigte Plakatieren im Stadtgebiet wird Ihnen widerruflich die Genehmigung erteilt. 

im Stadtgebiet Rüsselsheim am Main 

in der Zeit vom 10.01.2016 bis zum 07.03.2016 zu plakatieren. 

Genehmigungsinhaber: s.o. 

anlässlich: Kommunalwahl 2016 

Diese Genehmigung wird mit folgenden Auflagen erteilt: 

1. Die Plakatständer/tafeln sind so aufzustellen/anzubringen, dass die Sicherheit und
Leichtigkeit des Straßen- und Fußgängerverkehrs nicht beeinträchtigt wird.
Ausreichende Durchgangsbreiten auf Gehwegen, Sicht in Kreuzungsbereichen und
Grundstücksausfahrten sind zu gewährleisten.

2. Eine Plakatierung an Ampeln, amtlichen Verkehrszeichen, Masten von Geschwindig­
keitsmessanlagen und Brückengeländern ist nicht gestattet. Ausgenommen hiervon ist
die Plakatierung an reinen Hinweisschildern.

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, FrS-12 Uhr 
Do 15-18 Uhr 
Mittwoch geschlossen 

Bank: 
Rüsselsheimer Volksbank eG 
Kreissparkasse Groß-Gerau 
SEB AG 
Postbank Frankfurt 

IBAN: 
DE51 5009 3000 0020 0300 03 
DE66 5085 2553 0001 0000 09 
DE61 5001 0111 1019100700 
DE54 5001 0060 0064 1356 09 

BIC: 
GENODE51 RUS 
HELADEF1GRG 
ESSEDE5F 
PBNKDEFF 






